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1 Grundlagen 

1.1 Aufgabenstellung  

Mit der Aufstellung eines Bebauungsplans sollen die bauplanungsrechtlichen 

Voraussetzungen für die Ansiedlung eines GLOBUS-SB-Warenhauses an der 

Zewener Straße (B 49)/ Alte Monaiser Straße in Trier geschaffen werden. Das 

Plangebiet ist derzeit unbebaut. Der Flächennutzungsplan stellt östlich des Plan-

gebiets gewerbliche Baufläche dar. Nördlich der Zewener Straße befinden Son-

dergebiete für Einzelhandel und Wohnbauflächen. Westlich und südlich grenzt 

das Plangebiet an landwirtschaftliche Flächen. In rund 180 m westlich des Plan-

gebiets befindet sich Wohnbebauung an der Straße Im Biest. 

Im Rahmen der städtebaulichen Planungen sind auch die Belange des Schall-

schutzes zu berücksichtigen. Auf der Ebene der Raumordnung sind Aussagen 

zur schalltechnischen Verträglichkeit des Vorhabens auf überörtlicher Ebene er-

forderlich.  

Als Grundlage für die Abwägung der Belange des Schallschutzes im Bebau-

ungsplanverfahren sind detailliert zu untersuchen und zu bewerten:  

• die Auswirkungen der Planungen auf die Gewerbelärmverhältnisse an 

den nächstgelegenen störempfindlichen Nutzungen in der Umgebung, 

Gewerbelärmeinwirkungen in der Umgebung sind insbesondere zu erwar-

ten durch Kfz-Verkehre auf dem Betriebsgelände, Parkvorgänge, Lkw-

Andienung und Ladevorgänge, 

• die direkten und indirekten Auswirkungen der Planungen auf die Ver-

kehrslärmverhältnisse in der Umgebung des Plangebiets durch Vergleich 

der Verkehrslärmverhältnisse in den Untersuchungsfällen Prognose-

Nullfall (ohne Planung) und Prognose-Planfall (nach Verwirklichung der 

Planung).  

Bei prognostizierten Überschreitungen der einschlägigen Orientierungswerte des 

Beiblatts zur DIN 18005 bzw. der Immissionsrichtwerte der TA Lärm sind ggf. 

Maßnahmen zur Lärmminderung zu prüfen und Vorschläge zu deren Festset-

zung im Bebauungsplan zu unterbreiten.  
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1.2 Plangrundlagen 

Die schalltechnische Untersuchung basiert auf folgenden Karten- und Daten-

grundlagen: 

• Flächennutzungsplan Trier 2030, aufgerufen unter 

https://www.trier.de/bauen-wohnen/stadtplanung/bauleitplanung/flaechen-

nutzungsplan/; 

• Schalltechnische Immissionsprognose zum geplanten Globus-Markt in Rüs-

selsheim, Schalltechnisches Ingenieurbüro Pies, Stand: 14.10.2015;  

• Digitale Gelände- und Gebäudedaten, übermittelt durch das Landesamt für 

Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz am 18.01.2021; 

• Angaben zu Haustechnischen Anlagen, übermittelt durch den Auftraggeber 

am 16.11.2020; 

• Angaben zu Betriebsvorgängen, übermittelt durch den Auftraggeber am 

16.11.2020; 

• Angaben zu Betriebsvorgängen, übermittelt durch den Auftraggeber am 

22.02.2021; 

• Angaben zu Pkw-Bewegungen nach 22.00 Uhr, übermittelt durch den Auf-

traggeber am 03.03.2021; 

• Verkehrsdaten für den Ist-Zustand, den Prognose-Nullfall und den Prognose-

Planfall, übermittelt durch R+T Verkehrsplanung GmbH am 07.04.2021; 

• Verkehrsuntersuchung Globus-Markt Trier, Zwischenbericht vom 23.11.2020 

und Vorabzug 20.5.2021; 

• Angaben zu Beschäftigtenzahlen/ Beschäftigtenverkehr, übermittelt durch 

FIRU mbH am 20.05.2021; 

• B 49 Anbindung Globus Trier, Kreisverkehrsanlage, Schönhofen Ingenieure, 

Stand: Mai 2021, übermittelt durch FIRU mbH am 10.06.2021; 

• Lärmaktionsplanung der Stadt Trier, 2. Stufe, FIRU GfI mbH, Stand: Oktober 

2015; aufgerufen über den Internetauftritt der Stadt; 

• Projektinformationssystem zum Bundesverkehrswegeplan 2030, Projekt Um-

gehung Ortslage Zewen, aufgerufen unter: https://www.bvwp-

projekte.de/strasse/B49n-G10-RP-T2-RP/B49n-G10-RP-T2-RP.html am 

08.07.2021;  

• Entwurf Bebauungsplan BZ14 „westlich Monaiser Straße“ Stadt Trier, Ar-

beitsstand: 12.07.2021; 

• Lageplankonzept Globus, vorläufiger Arbeitsstand: 15.07.2021. 
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1.3 Berechnungs- und Beurteilungsgrundlagen 

Die Ermittlung und Bewertung der zu erwartenden Auswirkungen der Planung 

auf die Verkehrslärmverhältnisse entlang bestehender Straßen in der Umge-

bung erfolgt in Anlehnung an die Kriterien der:  

• Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV) 

vom 12. Juni 1990 (BGBl. I S. 1036), die zuletzt durch Artikel 1 der Verord-

nung vom 4. November 2020 (BGBl. I S. 2334) geändert worden ist. 

Für die Emissions- und Schallausbreitungsberechnungen werden weiterhin die 

folgenden Berechnungsvorschriften und sonstigen Erkenntnisquellen herangezo-

gen. Dies sind: 

• Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen - RLS-19, Ausgabe 2019  

[RLS-19]; 

 

Die Ermittlung und Bewertung der zu erwartenden Gewerbelärmeinwirkungen 

erfolgt nach:  

• Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutz-

gesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) vom 26. 

August 1998 (GMBl. S. 503), zuletzt geändert durch Bekanntmachung des 

BMUB vom 01. Juni 2017, in Kraft getreten am 09. Juni 2017 [TA Lärm]; 

• DIN 18005 Schallschutz im Städtebau, Teil 1, Juli 2002 [DIN 18005], i.V.m. 

Beiblatt 1 zur DIN 18005 Schalltechnische Orientierungswerte. 

 

Für die Emissions- und Schallausbreitungsberechnungen werden weiterhin die 

folgenden Berechnungsvorschriften und sonstigen Erkenntnisquellen herangezo-

gen. Dies sind: 

• Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen - RLS-90, Ausgabe April 1990 

[RLS-90]; 

• DIN ISO 9613 Teil 2 „Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien“ - 

„Allgemeines Berechnungsverfahren“, Oktober 1999 [DIN ISO 9613-2]; 

• VDI-Richtlinie 2720 „Schallschutz durch Abschirmung im Freien“, März 1997 

[VDI 2720]; 

• Bayerisches Landesamt für Umweltschutz: Parkplatzlärmstudie, 6. Auflage 

2007 [Parkplatzlärmstudie]; 

• Hessische Landesanstalt für Umwelt: Technischer Bericht Nr. L 4054 zur Un-

tersuchung der Geräuschemissionen und -immissionen von Tankstellen, Au-

gust 1999 [Tankstellenlärmstudie]; 
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• Hessisches Landesamt für Umwelt: Technischer Bericht zur Untersuchung 

der Lkw-und Ladegeräusche, Schriftenreihe Umweltplanung, Arbeits- und 

Umweltschutz Heft 192, Wiesbaden 1995 [Ladelärmstudie 1995]; 

• Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie: Technischer Bericht zur 

Untersuchung der Geräuschemissionen durch Lastkraftwagen auf Betriebs-

geländen von Frachtzentren, Auslieferungslagern, Speditionen und Verbrau-

chermärkten sowie weiterer typischer Geräusche insbesondere von Verbrau-

chermärkten, Wiesbaden 2005 [Ladelärmstudie 2005]; 

• Leitfaden zur Prognose von Geräuschen bei der Be-und Entladung von Lkw, 

Merkblätter Nr. 25, Landesumweltamt Nordrhein-Westfalen, 2000; 

• VDI 3770 „Emissionskennwerte technischer Schallquellen Sport- und Frei-

zeitanlagen“, September 2012 [VDI 3770]; 

• Emissionsdatenkatalog 2016 des Forum Schall des österreichischen Um-

weltbundesamtes. 

1.4 Anforderungen 

Die Beurteilung der durch die Planung zu erwartenden Veränderungen der Ver-

kehrslärmverhältnisse auf bestehenden Straßen erfolgt in Anlehnung an die 

Kriterien der 16. BImSchV. Danach sind Verkehrslärmpegelerhöhungen als we-

sentlich zu beurteilen, wenn  

• sich der Beurteilungspegel um mindestens 3 dB(A) gemäß RLS-90 (d.h. auf-

gerundet) erhöht und dadurch die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV 

erstmals oder weitergehend überschritten werden 

• oder sich der Beurteilungspegel auf mindestens 70 dB(A) am Tag oder auf 

mindestens 60 dB(A) in der Nacht erhöht 

• oder sich der Beurteilungspegel von mindestens 70 dB(A) am Tag oder von 

mindestens 60 dB(A) in der Nacht weiter erhöht. 

Dies gilt nicht in Gewerbegebieten. 

Für die Beurteilung gelten entsprechend der Gebietsnutzungen die folgenden 

Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV: 

Tabelle 1: Immissionsgrenzwerte 16. BImSchV 

 

 

Gebietsart Immissionsgrenzwerte in dB(A) 

 Tag (6-22 Uhr) Nacht (22-6 Uhr) 

Allgemeines Wohngebiet (WA) 59 49 

Mischgebiet (MI) 64 54 



 Trier, SU GLOBUS SB-Warenhaus  Seite   8 

Bericht:P20-098/B1 September 2021 

FIRU GfI 
Die Ermittlung und Beurteilung der durch den Betrieb des Globus SB-

Warenhauses zu erwartenden Gewerbelärmeinwirkungen erfolgt nach 

TA Lärm.  

Die TA Lärm dient dem Schutz vor sowie der Vorsorge gegen schädliche Um-

welteinwirkungen durch Gewerbelärm. Sie gilt für genehmigungsbedürftige und 

nicht genehmigungsbedürftige Anlagen. Die Vorschriften der TA Lärm sind u.a. 

zu beachten für nicht genehmigungsbedürftige Anlagen bei der Prüfung der Ein-

haltung der Betreiberpflichten im Rahmen der Prüfung von Anträgen im Bauge-

nehmigungsverfahren. Durch die Beurteilung von Gewerbegeräuschen im Rah-

men der Bebauungsplanung nach TA Lärm kann sichergestellt werden, dass 

keine Nutzungen festgesetzt werden, die nach TA Lärm nicht genehmigungsfähig 

wären.  

Die Orientierungswerte des Beiblatts 1 zur DIN 18005 „Schallschutz im Städte-

bau“ für Gewerbelärmeinwirkungen in Wohngebieten entsprechen im Wesentli-

chen den Immissionsrichtwerten der TA Lärm.  

Die Immissionsrichtwerte der TA Lärm beziehen sich auf die maßgebenden Im-

missionsorte im Einwirkungsbereich des Vorhabens. Diese Immissionsorte liegen 

in bebauten Gebieten 0,5 m vor dem geöffneten Fenster von schutzbedürftigen 

Räumen nach DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“. Schutzbedürftige Räume 

sind demnach insbesondere Wohn- und Schlafräume. Bei unbebauten Flächen 

liegen die maßgeblichen Immissionsorte an dem am stärksten betroffenen Rand 

der Fläche, wo nach dem Bau- und Planungsrecht Gebäude mit schutzbedürfti-

gen Räumen errichtet werden dürfen. 

Die TA Lärm unterscheidet zwischen folgenden Beurteilungszeiten: 

• Tagzeitraum von 06.00 – 22.00 Uhr 

• Nachtzeitraum von 22.00 – 06.00 Uhr  

Im Tagzeitraum ist in Gebieten nach Punkt 6.1 d –f der TA Lärm (Kern-, Dorf- 

und Mischgebiete, allgemeine und reine Wohngebiete sowie Kleinsiedlungsge-

biete) für die Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit ein Zuschlag von 6 dB(A) 

auf den Beurteilungspegel zu addieren. An Werktagen betrifft dies folgende Zei-

ten: 

• sog. „morgendliche Ruhezeit“ 06.00- 07.00 Uhr 

• sog. „abendliche Ruhezeit“ 20.00 – 22.00 Uhr. 

Im Nachtzeitraum ist zur Beurteilung die volle Nachtstunde mit dem höchsten 

Beurteilungspegel, zu dem die zu beurteilende Anlage relevant beiträgt, maßgeb-

lich (sog. ungünstigste oder „lauteste“ Nachtstunde). 

Nach Punkt 3.2 der TA Lärm ist der Immissionsbeitrag einer zu beurteilenden 

Anlage im Regelfall als nicht relevant anzusehen, wenn die Zusatzbelastung der 

zu beurteilenden Anlagen den Immissionsrichtwert am maßgeblichen Immission-

sort um mindestens 6 dB(A) unterschreitet.  
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Die nächstgelegenen störempfindlichen Nutzungen befinden sich westlich des 

Plangebiets an Wohngebäuden entlang der Straße Im Biest sowie nördlich des 

Plangebiets entlang der Zewener Straße innerhalb im Flächennutzungsplan dar-

gestellter Wohnbaufläche. Für diese Immissionsorte wird die Schutzbedürftigkeit 

eines Allgemeinen Wohngebiets angenommen. Südwestlich des Plangebiets 

befinden sich Wohngebäude in gemäß Flächennutzungsplan dargestellter ge-

mischter Baufläche. Für diese Immissionsorte wird die Schutzwürdigkeit eines 

Mischgebiets angenommen. 

Für die Beurteilung der Gewerbelärmeinwirkungen werden die Immissionsricht-

werte für Allgemeine Wohngebiete und Mischgebiete herangezogen. In der fol-

genden Tabelle sind die entsprechenden Immissionsrichtwerte aufgeführt: 

Tabelle 2: Immissionsrichtwerte TA Lärm bzw. Orientierungswerte DIN 18005 

 

Gebietsart Immissionsrichtwerte in dB(A) 

 Tag (6-22 Uhr) Nacht (22-6 Uhr) 

Allgemeines Wohngebiet (WA) 55 40 

Mischgebiet (MI) 60 45 
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2 Auswirkungen der Planung auf die Verkehrslärmverhältnisse 

Zu untersuchen und zu beurteilen sind die Auswirkungen der Planung auf die 

Straßenverkehrslärmverhältnisse an Gebäuden entlang bestehender Straßen 

außerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans. Hierzu sind die nach 

Verwirklichung der Planung zu erwartenden Verkehrslärmeinwirkungen (Progno-

se-Planfall) mit den zu erwartenden Verkehrslärmeinwirkungen ohne Verwirkli-

chung der Planung (Prognose-Nullfall) zu vergleichen.  

Die Verkehrsdaten für den Prognose-Nullfall 2035 und den Prognose-Planfall 

2035 sind in der Verkehrsuntersuchung des Ingenieursbüros R+T Verkehrspla-

nung GmbH dokumentiert.  

Danach tritt der höchste Verkehrszuwachs auf der Luxemburger Straße B 49 

östlich des Plangebiets mit bis zu 3.500 Kfz-Fahrten auf. Auf der B 49 in Richtung 

Luxemburg nimmt der Kfz-Verkehr um rund 700 Kfz-Fahrten zu. 

Die Auswirkungen der Planung auf die Verkehrslärmverhältnisse entlang beste-

hender Straßen werden in Anlehnung an die Kriterien der 16. BImSchV (§1 Abs. 

2, 16.BImSchV) zur wesentlichen Änderung von Straßen und Schienenwegen 

beurteilt. Demnach ist eine planbedingte Erhöhung der Verkehrslärmbelastung 

als wesentlich zu beurteilen, wenn sich die Beurteilungspegel an den betroffenen 

Straßenabschnitten um mindestens 2,1 dB(A) (gerundet 3 dB(A)) erhöhen und 

die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV erstmals oder weitergehend über-

schritten werden. 

Eine planbedingte Erhöhung der Verkehrslärmbelastung ist ebenfalls als wesent-

lich zu beurteilen, wenn sich die Beurteilungspegel an den betroffenen Straßen-

abschnitten auf mindestens 70 dB(A) am Tag oder 60 dB(A) in der Nacht erhö-

hen oder sich von mindestens 70 dB(A) am Tag oder 60 dB(A) in der Nacht wei-

ter erhöhen. Dies gilt nicht in Gewerbegebieten.  

Zu untersuchen sind die Veränderungen der Verkehrslärmverhältnisse an den 

bestehenden Wohngebäuden entlang der B49 Wasserbilliger Straße und Zewe-

ner Straße westlich des Plangebiets. Östlich des Plangebiets verläuft die B49 als 

Luxemburger Straße über eine Strecke von mehr als 3 km durch Gewerbegebie-

te.  

2.1 Emissionsberechnung 

Die Berechnung der Straßenverkehrslärmemissionen durch den Kfz-Verkehr auf 

den relevanten Straßenabschnitten erfolgt auf der Grundlage der durch das In-

genieurbüro R+T Verkehrsplanung GmbH ermittelten Verkehrsdaten.  

Die Abgrenzung der relevanten Straßenabschnitte ist den Karten zu entnehmen. 

Für den Straßenabschnitt B 49 Zewener Straße enthält die Verkehrsuntersu-

chung jeweils zwei Datensätze für den Prognose-Nullfall und den Prognose-
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Planfall. In den Prognoseberechnungen werden im Sinne einer Beurteilung „auf 

der sicheren Seite“ die höheren Verkehrszahlen angesetzt. 

Emissionspegel Prognose-Nullfall 2035 

Für die relevanten Straßenabschnitte im Prognose-Nullfall 2035 werden gemäß 

RLS-19 folgende längenbezogene Schallleistungspegel berechnet:  

Tabelle 3: Prognose Nullfall 2035, Kfz-Verkehr, Emissionsberechnung  

Straße DTV v max MTag p1Tag p2Tag MNacht p1Nacht p2Nacht L‘W T L‘W N 

 Kfz/24h  Kfz/h % % Kfz/h % % dB(A) dB(A) 

B49 Wasserbilliger Str. 13.100 50 750,0 1,8 4,2 141,3 1,4 2,6 83,22 75,64 

B49 Luxemburger Straße 15.700 50 897,5 1,2 2,8 170,0 0,7 1,3 83,68 76,11 

B49 Zewener Straße 17.500 50 999,4 1,5 3,5 188,8 1,1 1,9 84,31 76,73 

Im Biest 600 30 35,6 1,7 2,3 6,3 0,0 0,0 66,54 57,72 

Kantstraße 4.200 30 238,1 1,7 2,3 45,0 1,3 1,7 74,79 67,26 

Im Siebenborn 2.600 50 145,6 2,6 3,4 27,5 2,1 2,9 76,10 68,71 

Gottbillstraße – 1 1.300 50 76,3 1,3 1,7 15,0 0,0 0,0 72,77 65,20 

Gottbillstraße – 2 2.400 50 135,6 3,0 4,0 25,0 2,1 2,9 75,86 68,24 

Alte Monaiser Straße - 1 1.700 50 96,3 7,3 9,7 17,5 6,0 8,0 75,57 67,84 

Alte Monaiser Straße - 2 300 50 16,9 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0 65,72 59,24 

Rampe Monaiser Straße 2.400 50 135,6 3,0 4,0 25,0 2,1 2,9 75,86 68,24 

DTV = Durchschnittlicher Täglicher Verkehr; M Tag/Nacht =maßgebliche stündliche Verkehrsstärke; p1/2 Tag/Nacht = maßgebender 
Lkw-Anteil in %; L‘W T/N = längenbezogener Schallleistungspegel Tag/Nacht 

Längsneigungskorrekturen (für Steigungen und Gefälle im Straßenverlauf) wer-

den im digitalen Geländemodell ermittelt und rechnerisch gemäß RLS-19 berück-

sichtigt. 

 

Emissionspegel Prognose-Planfall 2035 

Für die relevanten Straßenabschnitte im Prognose-Planfall 2035 werden gemäß 

RLS-19 folgende längenbezogene Schallleistungspegel berechnet:  
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Tabelle 4: Prognose Planfall 2035, Kfz-Verkehr, Emissionsberechnung  

Straße DTV v max MTag p1Tag p2Tag MNacht p1Nacht p2Nacht L‘W T L‘W N 

 Kfz/24h  Kfz/h % % Kfz/h % % dB(A) dB(A) 

B49 Wasserbilliger Str. 13.700 50 781,9 1,5 3,5 148,8 1,1 1,9 83,25 75,69 

B49 Luxemburger Straße 18.200 50 1038,8 0,9 2,1 198,8 0,7 1,3 84,15 76,79 

B49 Zewener Straße 17.900 50 1020,6 1,5 3,5 193,8 1,1 1,9 84,40 76,84 

Im Biest 600 30 35,0 0,9 1,1 6,3 0,0 0,0 65,85 57,72 

Kantstraße 4.100 30 232,5 1,7 2,3 43,8 1,3 1,7 74,69 67,14 

Im Siebenborn 3.500 50 199,4 1,3 1,7 37,5 0,0 0,0 77,00 69,22 

Gottbillstraße – 1 1.400 50 81,9 1,3 1,7 16,3 0,0 0,0 73,08 65,56 

Gottbillstraße – 2 100 50 8,1 13,3 17,7 1,3 0,0 0,0 66,09 54,58 

Alte Monaiser Straße - 1 2.100 50 120,6 6,4 8,6 21,3 5,1 6,9 76,34 68,47 

Alte Monaiser Straße - 2 300 50 16,9 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0 65,72 59,24 

Rampe Monaiser Straße 1.900 50 135,6 3,0 4,0 25,0 2,1 2,9 75,86 68,24 

DTV = Durchschnittlicher Täglicher Verkehr; M Tag/Nacht =maßgebliche stündliche Verkehrsstärke; p1/2 Tag/Nacht = maßgebender 
Lkw-Anteil in %; L‘W T/N = längenbezogener Schallleistungspegel Tag/Nacht 

 

Emissionspegel Differenzen Prognose-Planfall – Prognose-Nullfall  

Durch die Planung werden sich die Schallleistungspegel der untersuchten Stra-

ßenabschnitte wie in der folgenden Tabelle angegeben ändern:  

Tabelle 5: Planfall 2035 - Nullfall 2035, Pegeländerungen 

Straße 
 

Prog.-Nullfall 2035 
 

Prog.-Planfall 2035 
 

Pegeldifferenzen  
Plan- Null 

 L‘W T L‘W N L‘W T L‘W N Tag Nacht 

 dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

B49 Wasserbilliger Str. 83,22 75,64 83,25 75,69 0,03 0,05 

B49 Luxemburger Straße 83,68 76,11 84,15 76,79 0,47 0,68 

B49 Zewener Straße 84,31 76,73 84,40 76,84 0,09 0,11 

Im Biest 66,54 57,72 65,85 57,72 -0,69 0,00 

Kantstraße 74,79 67,26 74,69 67,14 -0,10 -0,12 

Im Siebenborn 76,10 68,71 77,00 69,22 0,90 0,51 

Gottbillstraße – 1 72,77 65,20 73,08 65,56 0,31 0,36 

Gottbillstraße – 2 75,86 68,24 66,09 54,58 -9,77 -13,66 

Alte Monaiser Straße – 1 75,57 67,84 76,34 68,47 0,77 0,63 

Alte Monaiser Straße – 2 65,72 59,24 65,72 59,24 0,00 0,00 

Rampe Monaiser Straße 75,86 68,24 75,86 68,24 0,00 0,00 

DTV = Durchschnittlicher Täglicher Verkehr; M Tag/Nacht =maßgebliche stündliche Verkehrsstärke; p1/2 Tag/Nacht = maßgebender 
Lkw-Anteil in %; L‘W T/N = längenbezogener Schallleistungspegel Tag/Nacht 

 

Entlang des westlichen Abschnitts der B 49 (Wasserbilliger Straße und Zewener 

Straße), der durch die Ortslage Zewen verläuft, ist durch den geplanten Verbrau-

chermarkt nur mit sehr geringen Erhöhungen der Schallleistungspegel bis zu 

0,1 dB(A) zu rechnen. Die Schallleistungspegel der Kantstraße und der Straße 

Im Biest werden sich durch die Planung nicht erhöhen. Auf dem östlichen Ab-
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schnitt der B 49, der als Luxemburger Straße bis zur Konrad-Adenauer-Brücke 

durch Gewerbegebiete verläuft, werden sich die Schallleistungspegel der unter-

suchten Straßenabschnitte um bis zu 0,7 dB(A) erhöhen. Pegelerhöhungen um 

bis zu aufgerundet 1 dB(A) sind auch entlang der Straßen Im Siebenborn, Gott-

billstraße und Alte Monaiser Straße zu erwarten. Diese Straßenabschnitte verlau-

fen ebenfalls in Gewerbegebieten.  

2.2 Immissionsberechnung 

Die Berechnung der Verkehrslärmeinwirkungen an bestehenden Wohngebäuden 

entlang der B 49 (Wasserbilliger Straße und Zewener Straße) in der Ortslage 

Zewen im Prognose-Nullfall und im Prognose-Planfall erfolgt nach RLS-19 auf 

der Grundlage der o.a. Emissionspegel durch Simulation der Schallausbreitung in 

einem digitalen Geländemodell (DGM). Das DGM enthält alle für die Berechnung 

der Schallausbreitung erforderlichen Angaben (Lage von Schallquellen und Im-

missionsorten, Höhenverhältnisse, Schallhindernisse im Ausbreitungsweg, 

schallreflektierende Objekte usw.). 

Die Verkehrslärmeinwirkungen in den beiden Untersuchungsfällen werden je-

weils geschossweise für repräsentative Immissionsorte an den bestehenden 

Wohngebäuden entlang der untersuchten Straßenabschnitte berechnet. Die Er-

gebnisse der Verkehrslärmberechnungen sind in den folgenden Karten darge-

stellt. In Karte 1 sind die für den Tagzeitraum prognostizierten Verkehrslärmbeur-

teilungspegel im Prognose-Nullfall 2035 (oben) und im Prognose-Planfall 2035 

(Mitte) einander gegenübergestellt. In der unteren Teilkarte sind die berechneten 

Pegeldifferenzen dargestellt. Karte 2 enthält die gleichen Darstellungen für den 

Nachtzeitraum.  



Schalltechnische Untersuchung
zum Raumordnungsverfahren
für das GLOBUS-SB-Warenhaus
Stadt Trier

Karte 1:
Straßenverkehrlärm Tag
Prognose-Nullfall
Prognose-Planfall
Pegeldifferenzen
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Schalltechnische Untersuchung
zum Raumordnungsverfahren
für das GLOBUS-SB-Warenhaus
Stadt Trier

Karte 2:
Straßenverkehrlärm Nacht
Prognose-Nullfall
Prognose-Planfall
Pegeldifferenzen

Beurteilungspegel Nachtzeitraum
(22.00-06.00 Uhr)

Immissionsgrenzwerte 16.BImSchV Nacht
- 49 dB(A) Allgemeines Wohngebiet
- 54 dB(A) Mischgebiet

Einzelpegel im 1. Obergeschoss
(1000, 1100; 2021-05-28)

Originalmaßstab (A3) 1:2500
0 25 50 100
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in dB(A)
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2.3 Beurteilung 

Am Tag sind durch den vorhabenbedingten Zusatzverkehr an den bestehenden 

Wohngebäuden entlang der B 49 Wasserbilliger Straße westlich Einmündung der 

Straße Im Biest keine Verkehrslärmpegelerhöhungen zu erwarten. An bestehen-

den Wohngebäuden entlang der B 49 Zewener Straße zwischen den Einmün-

dungen der Straße Im Biest und Im Siebenborn sind am Tag rechnerisch Ver-

kehrslärmpegelerhöhungen um 0,1 dB(A) zu erwarten. An mehreren von Ver-

kehrslärmpegelerhöhungen betroffenen Gebäuden wird im Prognose-Planfall der 

Schwellenwert von 70 dB(A) am Tag überschritten.  

Im Nachtzeitraum sind durch den vorhabenbedingten Zusatzverkehr an den be-

stehenden Wohngebäuden entlang der B 49 Wasserbilliger Straße westlich Ein-

mündung der Straße Im Biest und entlang der B 49 Zewener Straße zwischen 

den Einmündungen der Straße Im Biest und Im Siebenborn rechnerisch Ver-

kehrslärmpegelerhöhungen um 0,1 dB(A) zu erwarten. An einem Großteil der von 

Verkehrslärmpegelerhöhungen betroffenen Gebäuden wird im Prognose-Planfall 

der Schwellenwert von 60 dB(A) in der Nacht überschritten. 

In Anlehnung an die Beurteilungskriterien der 16. BImSchV sind die durch die 

Planung zu erwartenden rechnerischen Verkehrslärmpegelerhöhungen von 

0,1 dB(A) an den Wohngebäuden, an denen im Planfall die Schwellenwerte von 

70 dB(A) am Tag oder 60 dB(A) in der Nacht erreicht oder überschritten werden, 

als wesentlich zu beurteilen.  

Für die im Planfall von Verkehrslärmeinwirkungen von mehr als 70 dB(A) am Tag 

und 60 dB(A) in der Nacht betroffenen Wohngebäude an den o.g. Straßenab-

schnitten hat der Plangeber im weiteren Planverfahren (Bebauungsplanverfah-

ren) zu prüfen, ob die planbedingten Pegelerhöhungen zumutbar sind. Bei dieser 

Prüfung sind insbesondere die bestehenden Verkehrslärmverhältnisse und Mög-

lichkeiten zur Sicherstellung gesunder Wohnverhältnisse innerhalb der beste-

henden Gebäude zu berücksichtigen.  

Eine abwägende Prüfung im Bebauungsplanverfahren ist aus fachgutachterlicher 

Sicht vertretbar und kann zu dem Ergebnis kommen, dass die rechnerisch mar-

ginalen Verkehrslärmpegelerhöhungen von 0,1 dB(A) – die für das menschliche 

Gehör nicht wahrnehmbar sind – als zumutbar zu werten sind, wenn wohnver-

trägliche Innenpegel sichergestellt werden.  

Die Stadt Trier hat die Lärmaktionsplanung der 1. und 2. Stufe abgeschlossen. 

Ziel der Lärmaktionsplanung ist es, die Lärmbelastung zu analysieren und zu 

bewerten sowie darauf aufbauend Maßnahmenempfehlungen zur Reduzierung 

der Lärmbelastung zu erarbeiten. 

In der 2. Stufe der Lärmaktionsplanung der Stadt Trier werden Maßnahmen emp-

fohlen, die geeignet sind, die Lärmbelastung entlang der Zewener Straße/ Was-

serbilliger Straße zu reduzieren.  

Eine Maßnahme, die in das Hauptverkehrsstraßennetz der Stadt eingreift, ist die 

geplante Umfahrung der Ortslage Zewen. Diese Maßnahme sieht den Neubau 
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einer Straßenverbindung südöstlich von Zewen in Tief- und Tunnellage vor. Eine 

derartige Umgehung bewirkt eine deutliche Pegelreduzierung auf der Zewener 

Straße und auf der Wasserbilliger Straße, die die prognostizierten planbedingten 

Verkehrslärmpegelerhöhungen von 0,1 dB(A) kompensieren wird. Die Umfahrung 

der Ortslage Zewen ist als Bundesmaßnahme eingestuft und im aktuellen Bun-

desverkehrswegeplan angemeldet. 
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3 Prognose der Gewerbelärmeinwirkungen 

3.1 Beschreibung des Vorhabens 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans BZ 14 „westlich Monaiser Straße“ soll 

die Errichtung eines Globus SB-Warenhauses in Trier bauplanungsrechtlich er-

möglicht werden. Hierfür sieht der Bebauungsplan im überwiegenden Teil des 

Plangebiets die Festsetzung eines Sondergebiets „Großflächige und nicht-

großflächige Handelsbetriebe“ vor. Östlich angrenzend ist die Festsetzung einer 

Fläche als Gewerbegebiet geplant. 

Im Sondergebiet ist die Errichtung eines SB-Warenhauses mit einer Verkaufsflä-

che von max. 10.380 m² vorgesehen. 

Auf dem geplanten Parkplatz nördlich und östlich des SB-Warenhauses sollen 

mindestens 860 Pkw-Stellplätze für Kunden und Mitarbeiter errichtet werden.  

Der Kundenparkplatz befindet sich im Norden des SB-Warenhauses und umfasst 

700 Stellplätze. Die Zufahrt zum Kunden-Parkplatz erfolgt aus Richtung Westen 

über die Anschlussplanung „B 49 – Ortsumgehung Trier-Zewen“ und über einen 

Anschluss an der Alten Monaiser Straße im Nordosten des Parkplatzes. Die Aus-

fahrt erfolgt ebenfalls über die Alte Monaiser Straße im Nordosten des Parkplat-

zes. Der Mitarbeiter-Parkplatz befindet sich östlich des geplanten SB-

Warenhauses und verfügt über 160 Stellplätze. Die Zufahrt und Ausfahrt des 

Mitarbeiter-Parkplatzes erfolgen über die Alte Monaiser Straße östlich des SB-

Warenhauses. 

Es wird angenommen, dass auf dem Kundenparkplatz insgesamt 20 Einkaufs-

wagenboxen verteilt sind.  

Die zwei Haupteingänge des Warenhauses befinden sich an der Nordfassade 

des Gebäudes. Entlang der Südfassade sind die Anlieferzonen (Metzgerei, Bä-

ckerei, Lager) vorgesehen. Die Anlieferung erfolgt per Lkw und Kleintransporter. 

Die Andienung erfolgt über Innenrampen mit Torrandabdichtungen. An der süd-

westlichen Ecke des Warenhauses befindet sich das Lager des Getränkecenters. 

Die Be- und Entladung der Getränke erfolgt mittels Dieselgabelstapler.  

Die Lkw-Anlieferung soll über eine Zufahrt an der Alten Monaiser Straße südöst-

lich des SB-Warenhauses erfolgen. Die Lkw werden an der Südseite des Waren-

hauses zu den entsprechenden Ladezonen fahren und auf der Fläche im Süd-

westen des Gebäudes wenden, d.h. Lkw- Zu-und Abfahrten erfolgen ausschließ-

lich im Süden des Gebäudes.  

Über den Haupteingang erfolgt die Andienung der Konzessionäre mittels Klein-

transporter. In den Berechnungen wird davon ausgegangen, dass die Transpor-

ter für die Belieferung der Konzessionäre zu gleichen Teilen über die zwei Zu-

fahrten auf das Betriebsgelände auf- und wieder abfahren. 
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Auf dem Dach des Warenhauses sind haustechnische Anlagen geplant. Die An-

zahl der Anlagen sowie deren Standorte sind zum derzeitigen Planungsstand 

noch nicht festgelegt. 

Der Betreiber geht derzeit von einer Öffnungszeit von 08.00 bis 22.00 Uhr sowie 

von einer Betriebszeit von 02.00 bis 00.00 Uhr aus. 

Relevante Geräuscheinwirkungen an den nächstgelegenen Immissionsorten sind 

sowohl im Tagzeitraum als auch in der ungünstigsten Nachtstunde durch Kfz-

Fahrten und Parkvorgänge auf dem Betriebsgelände des geplanten SB-

Warenhauses, durch Lkw-Rangiervorgänge und Ladevorgänge innerhalb der 

Lieferzonen, durch die Zu- und Abfahrt von Kleintransportern, durch den Betrieb 

von Gabelstaplern im Bereich der Anlieferung des Getränkecenters, durch Ein-

kaufswagen-Ein- und Ausstapelvorgänge sowie durch den Betrieb der haustech-

nischen Anlagen auf dem Dach zu erwarten. 

Daneben sind Gewerbelärmeinwirkungen durch Betriebsvorgänge in dem im Os-

ten des Geltungsbereichs des Bebauungsplans BZ 14 „westlich Monaiser Straße“ 

vorgesehenen Gewerbegebiets zu rechnen. 

Papierpressen und Container sind gemäß vorliegenden Angaben eingehaust und 

während des Betriebs nach außen verschlossen. Relevante Gewerbelärmeinwir-

kungen sind daher nicht zu erwarten. 

3.2 Emissionsberechnung SB-Warenhaus 

3.2.1 Kundenparkplatz Pkw-Parkbewegungen und Fahrten 

Der Kunden-Parkplatz erstreckt sich nördlich und östlich des geplanten Waren-

hauses. Der Parkplatz wird über eine Zufahrt über die Anschlussplanung „B 49 –

 Ortsumgehung Zewen“ nordwestlich des Betriebsgeländes sowie über eine Zu-

fahrt an der Alten Monaiser Straße im Nordosten des Betriebsgeländes erschlos-

sen. Die Ausfahrt erfolgt über die Alte Monaiser Straße ebenfalls im Nordosten 

des Betriebsgeländes. 

Für die zu erwartenden Bewegungshäufigkeiten auf dem Kunden-Parkplatz wer-

den die durch das Ingenieurbüro R+T Verkehrsplanung GmbH ermittelten Kfz-

Tages- und Stundenbelastungen für den Neuverkehr an Freitagen (Spitzentag) 

herangezogen. Demnach ist mit 10.700 Pkw-Bewegungen am Tag zu rechnen 

(entspricht 5.350 Zufahrten und 5.350 Ausfahrten). Die Öffnungszeit des SB-

Warenhauses wird mit 8.00 bis 22.00 Uhr angegeben. Die 10.700 Pkw-

Bewegungen werden daher auf 14 Stunden gleichmäßig verteilt (entspricht je 

Stunde Öffnungszeit aufgerundet 765 Pkw-Bewegungen). 

Die 5.350 zufahrenden Pkw verteilen sich zu gleichen Teilen auf die zwei geplan-

ten Zufahrten im Nordwesten und Nordosten des Betriebsgeländes. Demnach ist 

mit 2.675 Pkw-Einfahrten pro Zufahrt zu rechnen (entspricht je Stunde Öffnungs-

zeit aufgerundet 191 Pkw-Einfahrten je Zufahrt). Die 5.350 Pkw-Ausfahrten erfol-
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gen vollständig über die geplante Ausfahrt an der Alten Monaiser Straße im 

Nordosten des Betriebsgeländes. 

Nach Erhebungen an vergleichbaren Märkten ist in der Stunde zwischen 22.00 –

 23.00 Uhr mit bis zu 40 Pkw-Abfahrten zu rechnen. Im Sinne einer Beurteilung 

„auf der sicheren Seite“ wird in den Berechnungen angesetzt, dass 50 Kunden 

auf dem Kunden-Parkplatz ausparken und zwischen 22.00 und 23.00 Uhr das 

Gelände über die Ausfahrt an der Alten Monaiser Straße im Nordosten des Be-

triebsgeländes verlassen. Es wird angenommen, dass in den umsatzschwäche-

ren Tagesrandzeiten die Stellplätze in der Nähe der Eingänge des SB-

Warenhauses genutzt werden und dementsprechend sich die Pkw-Parkvorgänge 

in der ungünstigsten Nachtstunde auf diese Stellplätze in der Nähe der Eingänge 

konzentrieren. 

Daneben wird davon ausgegangen, dass bereits zwischen 7.00 und 8.00 Uhr vor 

Öffnungszeiten des Marktes 100 Pkw-Einparkbewegungen auf dem Kunden-

parkplatz stattfinden. Davon fahren 50 Pkw über die Zufahrt im Nordwesten und 

50 Pkw über die Zufahrt im Nordosten des SB-Warenhauses auf den Kunden-

parkplatz. 

Die Emissionsberechnung für die Ein- und Ausparkbewegungen und die Fahrten 

auf dem Betriebsgrundstück erfolgen nach dem getrennten Verfahren der Park-

platzlärmstudie. Für Parkplätze von Einkaufsmärkten ist nach Parkplatzlärmstu-

die für die Geräusche durch Einkaufswagen auf dem Parkplatz ein Zuschlag für 

die Parkplatzart von KPA= 3 dB(A) (Standard-Einkaufswagen auf Asphalt) zu be-

rücksichtigen. 

Nach der Parkplatzlärmstudie wird für den Kunden-Parkplatz des Warenhauses 

der in der folgenden Tabelle dargestellte Schallleistungspegel berechnet: 

Tabelle 6: Emissionsberechnung - Pkw-Parkbewegungen Kundenparkplatz 

Anzahl Stellplätze 700 

LW0 Ausgangsschallleistungspegel in dB(A) 63,0 

KPA Zuschlag Parkplatzart in dB(A) (hier Standard Einkaufswagen auf Asphalt) 3,0 

KI Impulszuschlag in dB(A) 4,0 

KStrO Zuschlag für Fahrbahnoberfläche in dB(A) (entfällt hier)*  - 

LWA,1 Bew./h Schallleistungspegel für eine Bewegung pro Stunde in dB(A) 70,0 

*KStro entfällt bei Parkplätzen an Einkaufsmärkten, da KStro schon durch KPA abgedeckt 

Für die Pkw-Fahrten auf dem Kunden-Parkplatz wird nach Parkplatzlärmstudie 

der längenbezogene Schallleistungspegel je Pkw-Fahrt in einer Stunde aus dem 

Schallemissionspegel Lm,E gemäß RLS-90 nach folgender Formel ermittelt: 

LWA’,1h = Lm,E + 19 dB(A) 

Gemäß RLS-90 wird für eine Pkw-Fahrt in einer Stunde mit einer Fahrgeschwin-

digkeit von 30 km/h auf glattem Fahrbahnbelag ein Emissionspegel von 

Lm,E = 31,6 dB(A) berechnet. Nach der o.g. Formel ist für eine Pkw-Fahrt der auf 

eine Stunde und 1 m-Wegelement bezogene Schallleistungspegel von 

LWA’,1h = 47,6 dB(A) anzusetzen. 
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3.2.2 Mitarbeiterparkplatz Pkw-Parkbewegungen und –Fahrten 

Es wird davon ausgegangen, dass die Mitarbeiter östlich des SB-Warenhauses 

parken. 

Die Zufahrt und Ausfahrt des Mitarbeiter-Parkplatzes erfolgen über die Alte Mo-

naiser Straße östlich des SB-Warenhauses. 

Gemäß den vorliegenden Unterlagen zu den Schichtzeiten und den Beschäftig-

tenzahlen erfolgen in der ungünstigsten Nachtstunde zwischen 4.00 und 

5.00 Uhr mit dem Schichtbeginn der Produktionsbereiche Metzgerei, Bäckerei, 

Gastronomie, Instore-Logistik und Lager 100 Pkw-Zufahrten auf den Mitarbeiter-

Parkplatz. Im Tagzeitraum außerhalb der Ruhezeit (7.00 bis 20.00 Uhr) finden in 

mehreren Schichten insgesamt 360 Pkw-Zufahrten und 200 Pkw-Abfahrten von 

Mitarbeitern im Bereich Fläche Non-Food, Fläche Food, Verwaltung und Kasse 

sowie im Bereich Metzgerei, Bäckerei, Gastronomie und Lager statt. Innerhalb 

der Ruhezeit am Abend (20.00 bis 22.00 Uhr) erfolgen 160 Pkw-Ausfahrten. In 

der ungünstigsten Nachtstunde (22.00 bis 23.00 Uhr) verlassen 100 Mitarbeiter 

mit ihrem Pkw das Betriebsgelände. 

Insgesamt ergeben sich hieraus für den Mitarbeiter-Parkplatz 100 Parkbewegun-

gen in der ungünstigsten Nachtstunde zwischen 4.00 und 5.00 Uhr, 560 Pkw-

Parkbewegungen im Tagzeitraum außerhalb der Ruhezeit (7.00 bis 20.00 Uhr), 

160 Pkw-Parkbewegungen in der Ruhezeit am Abend (20.00 bis 22.00 Uhr) und 

100 Pkw-Parkbewegungen in der ungünstigsten Nachtstunde zwischen 22.00 

und 23.00 Uhr).  

Die Emissionsberechnung für die Ein- und Ausparkbewegungen und die Fahrten 

auf dem Betriebsgrundstück erfolgen nach dem getrennten Verfahren der Park-

platzlärmstudie. Nach der Parkplatzlärmstudie wird für eine Parkbewegung (Ein- 

oder Ausparkvorgang) auf dem Mitarbeiter-Parkplatz der in der folgenden Tabelle 

dargestellte Schallleistungspegel berechnet: 

Tabelle 7: Emissionsberechnung – Mitarbeiter-Parkplatz 

Stellplätze 160 

Ausgangsschallleistungspegel LW0 [in dB(A)] 63 

KPA Parkplatzart [in dB(A)] 0 

KI Impulszuschlag [in dB(A)] 4 

KStrO Fahrbahnbelag (Asphalt) [in dB(A)] 0 

LWA, 1 Bewegung in einer Stunde [in dB(A)] 67,0 

Für die Fahrwege der Pkw der Mitarbeiter auf dem Betriebsgelände wird nach 

Parkplatzlärmstudie der längenbezogene Schallleistungspegel je Pkw-Fahrt in 

einer Stunde aus dem Schallemissionspegel Lm,E gemäß RLS-90 nach folgender 

Formel ermittelt: 

LWA’,1h = Lm,E + 19 dB(A) 

Gemäß RLS-90 wird für eine Pkw-Fahrt in einer Stunde mit einer Fahrgeschwin-

digkeit von 30 km/h auf glattem Fahrbahnbelag ein Emissionspegel von 

Lm,E = 31,6 dB(A) berechnet. Nach der o.g. Formel ist für eine Pkw-Fahrt der auf 
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eine Stunde und 1 m-Wegelement bezogene Schallleistungspegel von 

LWA’,1h = 47,6 dB(A) anzusetzen. 

3.2.3 Einkaufswagenbox 

Zusätzlich werden neben den Parkvorgängen auch die Geräusche durch das 

Ein- und Ausstapeln von Einkaufswagen berücksichtigt. Auf dem Kunden-

Parkplatz werden 20 Einkaufswagensammelboxen (EWB) angesetzt, die gleich-

mäßig innerhalb des Tagzeitraums genutzt werden. 

Es wird angenommen, dass die Kunden in der ungünstigsten Nachtstunde in der 

Nähe der Eingänge des SB-Warenhauses parken und nur die in diesen Berei-

chen gelegenen Einkaufswagenboxen nutzen (10 EWB). 

Für das Ein- und Ausstapeln der Einkaufswagen werden die in der Ladelärmstu-

die 2005 empfohlenen Emissionspegel für Standard-Einkaufswagen von 

LWA = 72 dB(A) für einen Ein- oder Ausstapelvorgang herangezogen. Im Sinne 

einer Beurteilung „auf der sicheren Seite“ wird davon ausgegangen, dass pro 

Pkw-Ein- und Ausparkvorgang auf dem Kundenparkplatz ein Einkaufswagen ein- 

bzw. ausgestapelt wird und die Ein- und Ausstapelvorgänge gleichmäßig auf die 

20 Sammelboxen verteilt sind. Je Einkaufswagensammelbox werden somit je 

Stunde am Tag (8.00 - 22.00 Uhr) 38 Vorgänge, in der Stunde vor den Öffnungs-

zeiten (7.00 – 8.00 Uhr) 5 Vorgänge und in der ungünstigsten Nachtstunde 

(22.00 -23.00 Uhr) 2,5 Vorgänge mit einem Schallleistungspegel von jeweils 

72 dB(A) über Punktschallquellen angesetzt. In den Prognoseberechnungen wird 

an den zwei Längsseiten der Einkaufswagenboxen eine Wand mit einer Höhe 

von 3 m berücksichtigt. 

3.2.4 Lkw-Anliefervorgänge und Fahrten 

Nach den Angaben des Betreibers ist in den Anlieferzonen an der Südseite des 

SB-Warenhauses mit den in der folgenden Tabelle dargestellten Lkw in den rele-

vanten Beurteilungszeiten zu rechnen. 

Tabelle 8: Anliefervorgänge 

 Tag i.d.RZ 
(6-7 Uhr) 

Tag a.d.Rz 
(7-20 Uhr) 

Ungst. Nachtstd. 
(2-3 Uhr) 

Lkw Zufahrt 10 20 5 

Lkw Ausfahrt 10 20 5 

 

Die Berechnungen erfolgen für Innenrampen mit Torrandabdichtungen. Pro Lkw 

wird von einer Rangierdauer von zwei Minuten, einer Leerlaufdauer von jeweils 

einer Minute und 30 Sekunden Betrieb eines Rückfahrwarners ausgegangen. 

Für die Prognoseberechnungen wird im Durchschnitt je Lkw die Entladung von 

10 Paletten angesetzt (insgesamt 350 Paletten). 

Für die Rangiervorgänge und Einzelgeräusche der Lkw (Betriebsbremse, Türen-

schlagen, Anlassen, Leerlauf, Rückfahrwarner) im Bereich der Lieferzonen wer-
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den nach der Ladelärmstudie die folgenden Emissionspegel je Lkw und Stunde 

berechnet.  

Tabelle 9: Emissionsberechnung - je Lkw und Stunde 

Eingabedaten  Anlieferung 

Bezugszeit Stunden 1 

Lkw  Stück 1 

Rangieren 

   Dauer Rangieren/Lkw  Sekunden/Lkw 120 

Entladung   

…Paletten pro Lkw [78 dB(A) je p.] Stück 10 

Emissionspegel Rangieren (auf eine Stunde bezogen)  

Summe Rangieren [99 dB(A)] LWAr,1h [dB(A)] 84,2 

Emissionspegel Einzelvorgänge (auf eine Stunde bezogen)  

Einzelgeräusche (je 5s) [LWA] 

   Anlassen (1x je Lkw) [100dB(A)] LWAr,1h [dB(A)] 71,4 

   Türenschlagen (2x) [100dB(A)] LWAr,1h [dB(A)] 74,4 

   Betriebsbremse (1x) [108dB(A)] LWAr,1h [dB(A)] 79,4 

   Leerlauf (90s je Lkw) [94dB(A)] LWAr,1h [dB(A)] 76,2 

…Rückfahrwarner (30 sec je Lkw) [103 dB(A)] LWAr,1h [dB(A)] 82,2 

Summe Einzelgeräusche  LWAr,1h [dB(A)] 85,3 

Summe Entladung LWAr,1h [dB(A)] 88,0 

Summe Rangieren und Einzelgeräusche LWAr,1h [dB(A)] 87,8 

Emissionspegel Ladevorgänge gesamt LWAr,1h [dB(A)] 90,9 
LWAr = auf die Beurteilungszeit bezogener Schallleistungspegel 
LWAT,1h = zeitlich gemittelter Schallleistungspegel für einen Vorgang pro Stunde  
LWA = Schallleistungspegel  

Der Schallleistungspegel für einen kompletten Anliefervorgang von 

LWAr,1h = 90,9 dB(A) pro Lkw wird im Rechenmodell über eine Flächenschallquelle 

im Bereich der Lieferzonen angesetzt. Die erforderlichen Zuschläge für impuls-

haltige Geräusche sind in den Emissionsansätzen bereits enthalten.  

Für die Fahrten der Lkw auf dem Betriebsgelände wird gemäß Ladelärmstudie 

ein auf einen Meter und Stunde bezogener Schallleistungspegel von 

LWA’,1h = 63 dB(A)/m für ungünstige Fahrzustände angesetzt.  

3.2.5 Kleintransporter-Anliefervorgänge und Fahrten 

Gemäß vorliegenden Angaben erfolgen im Zeitraum 07.00 - 20.00 Uhr 8 Klein-

transporter-Anlieferungen der Konzessionäre. Für die Kleintransporter wird von 

einer Entladung per Hand ausgegangen. Bei der Entladung per Hand sind keine 

zusätzlichen Geräuschemissionen anzusetzen.  

In den Berechnungen wird davon ausgegangen, dass 4 Kleintransporter über die 

Zufahrt im Nordwesten und 4 Kleintransporter über die Zufahrt im Nordosten auf 

das Betriebsgelände fahren. Die Ausfahrt erfolgt über die Alte Monaiser Straße. 
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Für die Fahrten der Kleintransporter auf dem Betriebsgelände wird gemäß La-

delärmstudie ein auf einen Meter und Stunde bezogener Schallleistungspegel 

von LWA’,1h = 63 dB(A)/m für Lkw für ungünstige Fahrzustände angesetzt.  

An der Nordfassade des SB-Warenhauses werden zudem ein Einpark-und ein 

Ausparkvorgang pro Kleintransporter mit einem Schallleistungspegel von 

LWA = 80 dB(A) angesetzt. 

3.2.6 Betrieb Gabelstapler 

Am Getränkecenter erfolgt die Entladung der Lkw per Dieselgabelstapler. Der 

Betrieb des Gabelstaplers für die Entladung wird gemäß den Angaben des Be-

treibers mit 300 Minuten angesetzt. Gemäß Forum Schall kann für den Betrieb 

eines Dieselgabelstaplers ein Schallleistungspegel von LWA = 100 dB(A) ange-

setzt werden. Zusätzlich werden die Geräuschimpulse des Schlagens der Gabeln 

beim Überfahren von Bodenunebenheiten mit einem Schallleistungspegel von 

LWA = 110 dB(A) berücksichtigt. Pro Minute Einsatzzeit eines Gabelstaplers wer-

den durchschnittlich zwei Geräuschimpulse angesetzt. Für die Beurteilung der 

Geräuschimpulse nach dem Taktmaximalmittelungsverfahren wird die Dauer 

jedes Impulses mit fünf Sekunden angesetzt. Daraus ergibt sich für den Einsatz 

eines Dieselgabelstapler inklusive Gabelschlagen ein Gesamtschallleistungspe-

gel von LWAT,1h = 104,3 dB(A). 

3.2.7 Haustechnische Anlagen 

Zum Zeitpunkt der Erstellung der Prognose liegen noch keine Daten zur Lage 

und den Schallleistungspegeln der auf dem Dach des SB-Warenhauses vorge-

sehenen haustechnischen Anlagen (HTA), wie z.B. Lüftungsanlagen, vor.  

Die von haustechnischen Anlagen eines Globus-SB-Warenhauses ausgehenden 

Gewerbelärmeinwirkungen wurden in der schalltechnischen Immissionsprognose 

zum geplanten Globus-Markt in Rüsselsheim, schalltechnisches Ingenieurbüro 

Pies, Nr. 17102/ 1015/ 3, vom 14.10.2015 ermittelt und beurteilt. 

Die dort ermittelten Emissionsansätze zu den haustechnischen Anlagen werden 

in der vorliegenden Untersuchung übernommen. 

In den Berechnungen werden 12 Anlagen mit einem Schallleistungspegel von je 

LWA = 70 dB(A) auf dem Dach im 24-Stunden-Betrieb berücksichtigt. 

3.2.8 Gewerbegebiet 

Der Bebauungsplan BZ14 „westlich Monaiser Straße“ sieht im östlichen Teil des 

Geltungsbereichs die Festsetzung eines Gewerbegebiets vor.  

Die Gewerbegebietsteilfläche zwischen der Alten Monaiser Straße, der Zewener 

Straße und der Gottbillstraße ist im aktuellen Planentwurf als optional deklariert.  

Konkrete Angaben zu den Nutzungen liegen zum derzeitigen Planungsstand 

nicht vor. Zur ersten Abschätzung der Gewerbelärmeinwirkungen durch die ge-

planten Gewerbegebiete wird am Tag in Anlehnung an den Anhaltswert der 

DIN 18005 für uneingeschränkte Gewerbegebiete ein flächenbezogener Schall-
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leistungspegel von LWA‘‘ = 60 dB(A)/m² angesetzt. Für die Nacht wird für die Ge-

werbegebiete ein flächenbezogener Schallleistungspegel von LWA‘‘ = 45 dB(A)/m² 

angenommen. 

3.3 Immissionsberechnung 

Die Berechnung der zu erwartenden Gewerbelärmeinwirkungen in der Umge-

bung des Geltungsbereichs des Bebauungsplans BZ14 „westlich Monaiser Stra-

ße“ durch die geplanten Nutzungen erfolgt nach DIN ISO 9613-2 – alternatives 

Verfahren - auf der Grundlage der o.a. Emissionspegel durch Simulation der 

Schallausbreitung in einem digitalen Geländemodell (DGM). Das DGM enthält 

alle für die Berechnung der Schallausbreitung erforderlichen Angaben (Lage von 

Schallquellen und Immissionsorten, Höhenverhältnisse, Schallhindernisse im 

Ausbreitungsweg, schallreflektierende Objekte usw.).  

Für die maßgeblichen Immissionsorte an der Bebauung entlang der Straße Im 

Biest und entlang der Zewener Straße werden die Gewerbelärmeinwirkungen in 

Einzelpunktberechnungen geschossweise berechnet. Zusätzlich werden flächige 

Rasterberechnungen für ein Punkteraster in einer Höhe von 4 m über Grund 

durchgeführt. Die Lage der Immissionsorte und Schallquellen sowie die Berech-

nungsergebnisse sind in Karte 3 für den Tagzeitraum und in Karte 4 für die un-

günstigste Nachtstunde dargestellt. 
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Karte 3:

Gewerbelärmeinwirkungen Tag

Beurteilungspegel Tagzeitraum

(06.00-22.00 Uhr)

Immissionsrichtwerte TA Lärm

- 55 dB(A) Allgemeines Wohngebiet

- 60 dB(A) Mischgebiet

Isophone 4 m über Grund

Einzelpegel im lautesten Geschoss

(4600, 4602; 2021-09-08)

Originalmaßstab (A4) 1:4000
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Karte 4:

Gewerbelärmeinwirkungen

ungünstigste Nachtstunde

Beurteilungspegel ungst. Nachtstunde

(eine volle Stunde zw. 22.00-06.00 Uhr)

Immissionsrichtwerte TA Lärm

- 40 dB(A) Allgemeines Wohngebiet
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Isophone 4 m über Grund

Einzelpegel im lautesten Geschoss

(4700, 4702; 2021-09-08)
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3.4 Beurteilung 

Die Beurteilung der Gewerbelärmeinwirkungen durch die zu erwartenden Be-

triebsvorgänge des SB-Warenhauses erfolgt nach den Regelungen der TA Lärm.  

Am Tag (06.00 – 22.00 Uhr) werden an den nächstgelegen Immissionsorten ent-

lang der Zewener Straße Gewerbelärmbeurteilungsegel von bis zu 49 dB(A) be-

rechnet. Der Immissionsrichtwert der TA Lärm für Allgemeine Wohngebiete von 

55 dB(A) wird um mindestens 6 dB(A) unterschritten.  

An den Immissionsorten entlang der Straße Im Biest werden Gewerbelärmein-

wirkungen von bis zu 42 dB(A) prognostiziert. Der Immissionsrichtwert der TA 

Lärm von 55 dB(A) wird eingehalten. 

Die prognostizierte Gewerbelärmzusatzbelastung unterschreitet den Immissions-

richtwert der TA Lärm für Allgemeine Wohngebiete von 55 dB(A) an allen Immis-

sionsorten um mindestens 6 dB(A) und ist damit nach den Regelungen unter 

Punkt. 3.2.1. TA Lärm als nicht relevant zu beurteilen. 

 

In der ungünstigsten Nachtstunde (eine volle Stunde zwischen 22.00 und 

6.00 Uhr) wird an den Gebäuden Zewener Straße 47 und 49 eine Gewerbelärm-

zusatzbelastung von aufgerundet 35 dB(A) berechnet. Der Immissionsrichtwert 

der TA Lärm für Allgemeine Wohngebiete von 40 dB(A) wird hier um mehr als 

5 dB(A) unterschritten. Die Immissionsorte Zewener Straße 47 und 49 befinden 

sich an den Südfassaden der Gebäude. Die im Osten bestehenden Betriebe ha-

ben an der Ost- und Nordfassade des Gebäudes Zewener Straße 49 den Immis-

sionsrichtwert einzuhalten. Damit kann an den Südfassaden der Gebäude keine 

Gewerbelärmvorbelastung vorliegen, die im Zusammenwirken mit der prognosti-

zierten Zusatzbelastung zu einer relevanten Überschreitung des Immissions-

richtwerts führt.  

An allen weiteren Immissionsorten entlang der Zewener Straße und in der Straße 

Im Biest wird der Immissionsrichtwert um mehr als 6 dB(A) unterschritten und ist 

damit als nicht relevant im Sinne der TA Lärm zu beurteilen. 
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Urheberrechtliche Hinweise 

 
Die in dieser Unterlage vorgelegten Ermittlungen und Berechnungen sowie die 

durchgeführten Recherchen wurden nach bestem Wissen und mit der nötigen 

Sorgfalt auf der Grundlage der angegebenen und während der Bearbeitung zu-

gänglichen Quellen erarbeitet. Eine Gewähr für die sachliche Richtigkeit wird nur 

für selbst ermittelte und erstellte Informationen und Daten im Rahmen der übli-

chen Sorgfaltspflicht übernommen. Eine Gewähr für die sachliche Richtigkeit für 

Daten und Sachverhalte aus dritter Hand wird nicht übernommen. 

 

Die Ausfertigungen dieser Unterlage bleiben bis zur vollständigen Bezahlung des 

vereinbarten Honorars Eigentum der FIRU GfI mbH. Alle Unterlagen sind urhe-

berrechtlich geschützt. Nur der Auftraggeber ist berechtigt, die Unterlagen oder 

Auszüge hiervon (dies jedoch nur mit Quellenangaben) für die gemäß Auftrag 

vereinbarte Zweckbestimmung weiterzugeben. Vervielfältigungen, Veröffentli-

chungen und Weitergabe von Inhalten an Dritte in jeglicher Form sind nur mit 

vorheriger schriftlicher Genehmigung der FIRU GfI mbH gestattet. Ausgenom-

men ist die Verwendung der Unterlagen oder Teilen davon für Vermarktungsakti-

onen des Auftraggebers. In diesen Fällen ist ein deutlich sichtbarer Hinweis auf 

FIRU GfI mbH als Urheber zu platzieren. 

 
 

© FIRU GfI mbH 
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Emissionsansätze 

Kunden- und Mitarbeiter-Parkplatz 

Parkplätze Kunden Mitarbeiter 

Ausgangsschallleistungspegel LW0 [in dB(A)] 63 63 

KPA Parkplatzart [in dB(A)] 3 0 

KI Impulszuschlag [in dB(A)] 4 4 

KStrO Fahrbahnbelag (Asphalt) [in dB(A)] 0 0 

LWA, 1 Bewegung in einer Stunde [in dB(A)] 70,0 67,0 

   

Anzahl Stellplätze 700 160 

Anzahl Bewegungen gesamt Tag 10.700 720 

Anzahl Bew. ungst. Nachtstd. (22-23 Uhr) 50 100 

Fahrten Kunden  

Fahrten 

Zufahrt  

Kundenparkplatz 
NW 

Zufahrt  

Kundenparkplatz 
NO 

Ausfahrt  

Kundenparkplatz 
NW 

Ausfahrt  

Kundenparkplatz 
NO 

LWA, 1 Fahrt in einer Stunde [in dB(A)/m²] 47,6 47,6 47,6 47,6 

Anzahl Fahrten gesamt Tag 2.675 2.675 2.675 2.675 

Anzahl Fahrten ungst. Nachtstd. (22-23 Uhr) 0 0 25 25 

Fahrten Mitarbeiter 

Fahrten Zufahrt Mitarbeiter Ausfahrt Mitarbeiter 

LWA, 1 Fahrt in einer Stunde [in dB(A)/m²] 47,6 47,6 

Anzahl Fahrten gesamt Tag 720 720 

Anzahl Fahrten ungst. Nachtstd. (22-23 Uhr) 100 100 

Einkaufswagenboxen 

Einkaufswagenboxen (EWB) Tag (7-22 Uhr) Ungst. Nachtstunde (22-23 Uhr) 

LWA, Ein- und Ausstapeln Standardeinkaufswagen 
[in dB(A)] 

72,0 72,0 

Anzahl EWB 20 10 

Anzahl Vorgänge pro EWB 540 5 
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Lkw-Anlieferung 

Eingabedaten  Anlieferung 

Bezugszeit Stunden 1 

Lkw  Stück 1 

Rangieren 

   Dauer Rangieren/Lkw  Sekunden/Lkw 120 

Entladung   

…Paletten pro Lkw [78 dB(A) je p.] Stück 10 

Emissionspegel Rangieren (auf eine Stunde bezogen)  

Summe Rangieren [99 dB(A)] LWAr,1h [dB(A)] 84,2 

Emissionspegel Einzelvorgänge (auf eine Stunde bezogen)  

Einzelgeräusche (je 5s) [LWA] 

   Anlassen (1x je Lkw) [100dB(A)] LWAr,1h [dB(A)] 71,4 

   Türenschlagen (2x) [100dB(A)] LWAr,1h [dB(A)] 74,4 

   Betriebsbremse (1x) [108dB(A)] LWAr,1h [dB(A)] 79,4 

   Leerlauf (90s je Lkw) [94dB(A)] LWAr,1h [dB(A)] 76,2 

…Rückfahrwarner (30 sec je Lkw) [103 dB(A)] LWAr,1h [dB(A)] 82,2 

Summe Einzelgeräusche  LWAr,1h [dB(A)] 85,3 

Summe Entladung LWAr,1h [dB(A)] 88,0 

Summe Rangieren und Einzelgeräusche LWAr,1h [dB(A)] 87,8 

Emissionspegel Ladevorgänge gesamt LWAr,1h [dB(A)] 90,9 
LWAr = auf die Beurteilungszeit bezogener Schallleistungspegel 
LWAT,1h = zeitlich gemittelter Schallleistungspegel für einen Vorgang pro Stunde  
LWA = Schallleistungspegel  

Fahrten Lkw 

Fahrten Zufahrt Lkw Ausfahrt Lkw 

LWA, 1 Fahrt in einer Stunde [in dB(A)/m²] 63,0 63,0 

Anzahl Fahrten gesamt Tag 30 5 

Anzahl Fahrten ungst. Nachtstunde (2-3 Uhr) 30 5 

Fahrten Kleintransporter 

Fahrten Kleintransporter Zufahrt NW Kleintransporter Zufahrt NO 

LWA, 1 Fahrt in einer Stunde [in dB(A)/m²] 63,0 63,0 

Anzahl Fahrten gesamt Tag 4 4 

Betrieb Gabelstapler 

Betrieb Gabelstapler 

LWAT,1h Betrieb in einer Stunde [in dB(A)] 104,3 

Dauer Betrieb gesamt Tag [in min] 300 

LWA Dieselgabelstapler Arbeitszyklus [in dB(A)] 100,0 

LWA Gabelschlagen [in dB(A)] 110,0 
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Haustechnische Anlagen 

Haustechnische Anlagen (HTA) HTA 1-HTA 12 

LWA [in dB(A)] 70,0 

Anzahl HTA 12 

Betrieb [in h] 24 

Gewerbegebiete 

 Tag Ungünst. Nachtstd. (22-23 Uhr) 

LWA‘‘ gemäß DIN 18005 [in dB(A)/m²] 60 45 
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